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An das 

Regierungspräsidium Tübingen

Referat 35

Konrad-Adenauer-Straße 20

72072 Tübingen

Antrag auf Genehmigung von Versuchsvorhaben

(Version Dezember 2011)

Alle Paragraphenangaben beziehen sich auf das Tierschutzgesetz (TierSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206).
N a m e   und   A n s c h r i f t   des Antragstellers, sowie Tel./Fax-Nr./E-Mail-Adresse:
Der Unterzeichnende beantragt die Genehmigung zur Durchführung von Tierversuchen nach § 8 Abs.1 für folgendes Versuchsvorhaben:

1.
Angaben zum Versuchsvorhaben
1.1
Bezeichnung des Versuchsvorhabens (einschließlich der internen Kurzbezeichnung)

1.2
Ort der Versuchdurchführung und Ort der nach §11 TierSchG erlaubten Tierhaltung (§ 8 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit. § 8a Abs. 2 Nr. 4):
1.3
Beabsichtigter Beginn (Datum) und voraussichtliche Dauer des Versuchsvorhabens (§ 8 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit. § 8a Abs. 2 Nr. 4):
2.
Personen, die im Rahmen der Versuchsdurchführung Eingriffe und Behandlungen an Tieren durchführen (§ 9 Abs. 1)
2.1
Leiter des Versuchsvorhabens

2.1.1
Name und Anschrift (inkl. Tel./Fax-Nr. und E-Mail-Adresse) und Tätigkeit im Rahmen des Tierversuchs:

2.1.2
Berufsbezeichnung (abgeschlossene/s Berufsausbildung/Studium):
 FORMCHECKBOX 
    Medizin

 FORMCHECKBOX 
    Tiermedizin 

 FORMCHECKBOX 
    Zahnmedizin

 FORMCHECKBOX 
    Biologie - Fachrichtung Zoologie
 FORMCHECKBOX 
    Andere/s Studium/Berufsausbildung (bitte angeben)
2.1.3
Fachliche Eignung mit Darstellung der tierexperimentellen Erfahrung und ggf. Benennung besuchter versuchstierkundlicher Kurse oder Weiterbildungsveranstaltungen (Bescheinigungen, falls noch nicht erfolgt, beilegen):
Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die im Tierversuch konkret vorzunehmenden tierexperimentellen Eingriffe:
Ggf. Hinweis auf eine bereits erteilte Ausnahmegenehmigung nach § 9 Abs. 1 Satz 4 für diese Eingriffe (Datum und zuständige Behörde, ggf. Kopie beilegen).


  FORMCHECKBOX 
 ist bereits mit Antrag vom      , Projektnummer 
2.2
Stellvertretender Leiter des Versuchsvorhabens

2.2.1
Name, Anschrift und Tätigkeit im Rahmen des Tierversuchs:

2.2.2
Berufsbezeichnung (abgeschlossene/s Berufsausbildung/Studium):
 FORMCHECKBOX 
    Medizin

 FORMCHECKBOX 
    Tiermedizin 

 FORMCHECKBOX 
    Zahnmedizin

 FORMCHECKBOX 
    Biologie - Fachrichtung Zoologie

 FORMCHECKBOX 
    Andere/s Studium/Berufsausbildung (bitte angeben)

2.2.3
Fachliche Eignung mit Darstellung der tierexperimentellen Erfahrung und ggf. Benennung besuchter versuchstierkundlicher Kurse oder Weiterbildungsveranstaltungen (Bescheinigungen, falls noch nicht erfolgt, beilegen):

Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die im Tierversuch konkret vorzunehmenden tierexperimentellen Eingriffe:
Ggf. Hinweis auf eine bereits erteilte Ausnahmegenehmigung nach § 9 Abs. 1 Satz 4 für diese Eingriffe (Datum und zuständige Behörde, ggf. Kopie beilegen).

 FORMCHECKBOX 
 ist bereits mit Antrag vom      , Projektnummer       dargelegt worden

2.3
Sonstige Personen, die im Rahmen der Versuchsdurchführung Eingriffe oder Behandlungen an Tieren vornehmen
2.3.1
Namen der Personen, deren Berufsbezeichnung und deren Tätigkeit im beantragten Projekt


(ausgenommen Betäubung, siehe Nr. 2.3.3):

2.3.2

Fachliche Eignung mit Darstellung der tierexperimentellen Erfahrung und ggf. Benennung besuchter versuchstierkundlicher Kurse oder Weiterbildungsveranstaltungen (Bescheinigungen, falls noch nicht erfolgt, beilegen):
Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die im Tierversuch konkret vorzunehmenden tierexperimentellen Eingriffe oder Behandlungen.
Ggf. Hinweis auf bereits erteilte Ausnahmegenehmigungen nach § 9 Abs. 1 Satz 4 für diese Eingriffe (Datum und zuständige Behörde, ggf. Kopie beilegen).

2.3.3
Ggf. Namen der Personen, die die Betäubung durchführen oder die Durchführung der Betäubung beaufsichtigen:

2.3.4
Qualifikation (nach § 9 Abs. 2 Nr. 4 Satz 2: Personen mit abgeschlossenem Hochschulstudium der Veterinärmedizin oder der Medizin oder Personen mit abgeschlossenem naturwissenschaftlichem Hochschulstudium oder Personen, die auf Grund einer abgeschlossenen Berufsausbildung nachweislich die erforderlichen Fachkenntnisse haben) und tierexperimentelle Erfahrung:
3.
Berechtigung der Personen zur Benutzung der Einrichtung, in der die Tierversuche durchgeführt werden (§ 8 Abs. 6)

3.1
Sind die unter Abschnitt 2 genannten Personen bei der Einrichtung beschäftigt?

 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein (Person benennen)      
3.2
Wenn nein, sind sie mit Zustimmung des verantwortlichen Leiters der Einrichtung zur Benutzung der Einrichtung befugt?

 FORMCHECKBOX 
 ja
  FORMCHECKBOX 
 nein
4.
Erfüllung der Voraussetzungen des § 8 Abs. 3 und 4 

4.1
Name, Anschrift und Qualifikation der für die Pflege und Betreuung der Tiere verantwortlichen Person:

4.2
Name, Anschrift und Qualifikation des/der mit der veterinärmedizinischen Versorgung der Tiere beauftragten Tierarztes/Tierärztin

5.
Verfahren am Versuchsende

5.1
Name und Anschrift des Tierarztes, dem nach Abschluss des Versuchs die überlebenden Tiere der in § 9 Abs. 2 Nr. 8 genannten Arten vorgestellt werden:

6.
Verpflichtungserklärung

Mit der Unterschrift verpflichten sich der Leiter und sein Stellvertreter, die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften nach § 9 Abs. 1 und 2 sowie ggf. von Auflagen nach § 8 zu übernehmen und die Aufzeichnungspflicht gemäß § 9a zu beachten. Gleichzeitig wird die Kenntnis des Tierschutzgesetzes bestätigt.

Mit den Unterschriften wird bestätigt, dass die Genehmigungsvoraussetzungen nach § 8 Abs. 3 TierSchG sichergestellt sind. 


__________________________________________

Ort und Datum
__________________________________________

Unterschrift des Antragstellers
__________________________________________

Unterschrift des Leiters des Versuchsvorhabens

__________________________________________

Unterschrift des stellvertretenden Leiters des Versuchsvorhabens
7.
Angaben zum Versuchsvorhaben

7.1
Bezeichnung des Versuchsvorhabens (einschließlich der internen Kurzbezeichnung)

7.2
Zweck und Unerlässlichkeit des Versuchsvorhabens (incl. Literaturangaben, siehe auch Punkt 10)


(§ 7 Abs. 2)

7.2.1
Zweck und angestrebtes Ergebnis des Versuchsvorhabens und wissenschaftlich begründete Darlegung, dass diese einem der in § 7 Abs. 2 Satz 1 genannten Zwecke zuzuordnen sind:

7.2.2
Wissenschaftliche Erklärung, wie mit dem unter 7.5.1 beschriebenen  Versuchsaufbau die wissenschaftliche Fragestellung (Hypothese) beantwortet werden kann:
7.2.3
Wissenschaftlich begründete Darlegung der Unerlässlichkeit des Versuchsvorhabens unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der wissenschaftlichen Erkenntnisse (zum Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ist die Angabe einer Schlüsselpublikation zweckdienlich, sie sollte dem Antrag beigelegt werden) (§ 7 Abs. 2 Satz 2 erster Halbsatz):

7.2.4
Ggf. Darstellung der eigenen wissenschaftlichen Vorarbeiten zum Thema des 
Versuchsvorhabens (einschließlich der Angabe einer eigenen Schlüsselpublikation, die dem Antrag beigelegt werden sollte).

7.2.5
Wissenschaftlich begründete Darlegung, dass der Versuchszweck nicht durch andere Methoden oder Verfahren als den Tierversuch erreicht werden kann (§ 7 Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz):

7.3
Ausschöpfung zugänglicher Informationsmöglichkeiten


(§ 8 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe b)

7.3.1
Welche Informationsmöglichkeiten wurden genutzt?

7.3.2
Wissenschaftlich begründete Darlegung, dass das angestrebte Versuchsergebnis nicht hinreichend bekannt ist bzw. dass die Überprüfung des hinreichend bekannten angestrebten Versuchsergebnisses durch einen Doppel- oder Wiederholungsversuch unerlässlich ist.

7.4
Art und Anzahl der vorgesehenen Tiere; Haltungsform 


(§ 8 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit § 8a Abs. 2 Nr. 2 und § 9 Abs. 2)

7.4.1
Vorgesehene Tierarten und Begründung für die Wahl der Tierart 


(§ 9 Abs. 2 Nr. 1):

7.4.2
Vorgesehene Anzahl und Begründung für die Anzahl der Tiere einschließlich präziser Angaben zur biometrischen Planung (hilfreich ist die Beilegung eines biometrischen Gutachtens) (§ 9 Abs. 2 Nr. 2):

7.4.3
Vorgesehene Haltungsform (Tierzahl/Gruppe, Einzelhaltung, Käfiggröße, ggf. Ausstattung und kurze Begründung)

7.4.4
Handelt es sich um eigens für Tierversuche gezüchtete Tiere


(§ 9 Abs. 2 Nr. 7)?

 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

Wenn nein, ist – soweit nach § 9 Abs. 2 Nr. 7 gefordert – ein Antrag auf Zulassung einer Ausnahme nach § 9 Abs. 2 Nr. 7 Satz 2 mit Begründung erforderlich, warum nicht eigens für Tierversuche gezüchtete Tiere verwendet werden sollen (auf gesondertem Blatt!).
Ggf. Begründung, warum eine Entnahme aus der Natur für erforderlich gehalten wird (§ 9 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2) 

7.4.5
Die vorgesehenen Tiere wurden bereits in einem Versuchsvorhaben im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 5 verwendet

 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

wenn ja, Beschreibung der Art und Dauer der bislang erfolgten Eingriffe an den betreffenden Tieren:

7.4.6
Herkunft der Tiere - Bezugsquelle

7.5
Beschreibung der Art, Durchführung und Dauer der vorgesehenen Eingriffe und Behandlungen (§ 8 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit § 8a Abs. 2 Nr. 3)

Die Angaben in Abschnitt 7.5 sind zusätzlich in einer dem Genehmigungsantrag beizufügenden Belastungstabelle (Anl. 1 zum Antrag) einzutragen.
7.5.1
Welche Eingriffe oder Behandlungen sollen durchgeführt werden?


(Detaillierte Darstellung sämtlicher Maßnahmen mit zeitlichem Ablauf)

7.5.2
Welche Eingriffe oder Behandlungen sollen unter Betäubung durchgeführt werden und welche Betäubungsverfahren sind dabei vorgesehen?

7.5.3
Sind schmerzhafte Eingriffe ohne Betäubung vorgesehen?

 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein


Wenn ja, Begründung:

7.5.4
Sollen an einem nicht betäubten Tier mehrere erheblich schmerzhafte Eingriffe oder Behandlungen durchgeführt werden?

 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein


Wenn ja, Begründung:

7.5.5
Welchen Belastungen (Qualität, Intensität und Dauer von Schmerzen oder Leiden) werden die Tiere voraussichtlich ausgesetzt oder welche Schäden werden ihnen voraussichtlich zugefügt?
Die Einschätzung der Gesamtbelastung ist vom Leiter des Versuchsvorhabens unter Nutzung eines Belastungskatalogs anzugeben (z.B. entsprechend den Belastungskategorien des Bundesamtes für Veterinärwesen der Schweiz).

In diesem Zusammenhang sollten ggf. genotyp-bedingte Schmerzen, Leiden oder Schäden gentechnisch veränderter Versuchstiere detailliert beschrieben und bei der Einschätzung der Gesamtbelastung berücksichtigt werden.
7.5.6
Vorgesehene Maßnahmen zur Schmerzlinderung (z.B. nach Abklingen der Betäubung):

7.5.7
Vorgesehene Maßnahmen und Kontrollen im Rahmen der medizinischen Versorgung durch die Experimentatoren (wie z.B. Hormonsubstitution, Antibiose Verbandwechsel etc.):
7.5.8
Vorgesehene Maßnahmen und Kontrollen im Rahmen der tierärztlichen Versorgung (inkl. Angaben zu speziellen Haltungsbedingungen aufgrund hygienischer Anforderungen oder Erkrankungsneigungen der vorgesehenen Tiere):

7.5.9
Abbruchkriterien:
7.6
Ethische Vertretbarkeit des Versuchs (§ 7 Abs. 3)

7.6.1
Wissenschaftlich begründete Darlegung, dass die zu erwartenden Schmerzen, Leiden oder Schäden der Versuchstiere im Hinblick auf den Versuchszweck ethisch vertretbar sind (§ 7 Abs. 3 Satz 1):

7.6.2
Bei länger anhaltenden oder sich wiederholenden erheblichen Schmerzen oder Leiden wissenschaftlich begründete Darlegung, dass das angestrebte Versuchsergebnis für wesentliche Bedürfnisse von Mensch und Tier einschließlich der Lösung wissenschaftlicher Probleme von hervorragender Bedeutung ist (§ 7 Abs. 3 Satz 2):

8.
Verfahren am Versuchsende

8.1
Beabsichtigter Verbleib der Tiere:

 FORMCHECKBOX 
 Betäubung während des gesamten Versuchs mit Tötung vor Erwachen aus der   Narkose

 FORMCHECKBOX 
 Tötung nach einer Beobachtungszeit von 
 FORMCHECKBOX 
 Weiterleben der Tiere ohne Beeinträchtigung des Wohlbefindens
 FORMCHECKBOX 
 Weiterleben der Tiere mit vertretbarer Beeinträchtigung des Wohlbefindens
    Die verbleibende vertretbare Beeinträchtigung ist zu beschreiben: 

8.2.
Falls die Tiere getötet werden sollen, welches Tötungsverfahren ist vorgesehen?

8.2.1 
Name(n) und Qualifikation (ggf. Sachkundenachweis nach § 4  Abs 1a, Satz  1) der Person/en, welche die Tötung vornehmen.

9.
Wird die Anonymisierung des Antrages gewünscht?

 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

10.
Literaturverzeichnis
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